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„Alle Kraft, die wir fortgeben, kommt erfahren und verwandelt wieder über uns.” (Rainer Maria Rilke) WWW.ZBVMUC.DE
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E D I T O R I A L

Krisen sind da, 
um bewältigt zu werden

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

es ist wahrlich ein Krisenjahr, geradezu ein Krisensturm. Alle 
unsere Praxen werden kurz- und langfristig von dieser stürmi-
schen	Entwicklung	betroffen	sein.	 ie	In 	ationspeaks	sind	in	
den Praxen noch nicht angekommen. Bleiben wir untätig, wer-
den wir Einkommensverluste hinnehmen müssen. Jüngere und 
kleinere Praxen wird es besonders treffen und die Praxisland-
schaft wird sich wohl verändern. Wir vom ZBV München werden 
unseren Wahlversprechungen nachkommen und Sie nach Kräf-
ten unterstützen. Ja, wir wollen uns energisch positionieren, für 
unsere Selbstständigkeit, für eine vielfältige Praxislandschaft 
und	für	einen	In 	ationsausgleich 	Wenn	nicht	 etzt,	wann	dann
Der politische Gegenwind muss in Vortrieb verwandelt werden. 
Ich weiß, gegen den Wind voranzukommen ist mühsam, insbe-
sondere bei hohem Wellengang, aber es gibt keine Alternative.

Doch was ist zu tun?

An welchen Stellschrauben wollen wir drehen 	

•  Ohne Moos nix los: Wir wollen einen Ausgleich der gestie-
genen Kosten im Bereich der BEMA und der GOZ. Darüber 
hinaus wollen wir eine grundlegende Reform der GOZ mit 
einer Anpassung des Punktwertes an die Grundlohnsum-
me. Diese Selbstverständlichkeit ist in den Gebührenord-
nungen anderer freier Berufe seit Jahren verankert.

•  Dazu ist aktive Öffentlichkeitsarbeit notwendig. Auch die 
Basis, die Bezirksverbände, sind aufgefordert, die ange-
spannte Lage der Zahnärzte und die möglichen Konsequen-
zen für die Bevölkerung vehement darzulegen und so Druck 
auf die Politik auszuüben. Ohne politischen Druck werden 
wir nicht gehört. Wir, der Vorstand des Bezirksverbandes 
München, werden unsere Hausaufgaben dazu machen.

•  Der ZBV München bemüht sich außerdem seit einiger Zeit, 
mehr Personal in unsere Praxen zu bringen. Ein runder Tisch 
mit Vertretern aller beteiligten Gruppierungen ist bereits ge-
gründet und viele interessante Ideen zur Ausbildung der 
ZMAs werden eingebracht. Wir hoffen in nächster Zeit Er-
gebnisse präsentieren zu können.

editorial
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Unsere	 raxen	sollen	fi	t	für	die	Zukunft	werden.	Und	es	gibt	
noch so viel zu tun, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Abbau 
der Bürokratie, Reduktion des ökologischen Fußabdrucks der 
Zahnarztpraxen, Erhalt einer vielfältigen Praxislandschaft und, 
und, und.

In diesen ereignisreichen Zeiten freue ich mich besonders, 
dass neue KollegInnen zu uns gestoßen sind, um sich ehren-
amtlich im ZBV München für unsere gemeinsame Sache zu en-
gagieren.

Und wenn Sie ebenfalls aktiv werden 
möchten, nehmen Sie Kontakt mit 
uns auf; haben Sie gute Ideen, 
nur	her	damit

Gemeinsam	sind	wir	stark

Ihr 

Dr. Frank Hummel
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KOMMEN TA R

•   die Anhebung des Punktwertes auf 11 
Cent

•   die Weiterentwicklung der GOZ unter 
Berücksichtigung des zahnärztlichen 
Sachverstands und der zahnärztlichen 
Interessen und nicht durch ein fach-
fremdes Bewertungsinstitut.

Auch interessant war die Entwicklung 
eines GOZ-Hygienezuschlags, der da-
mals schon als notwendig erachtet wur-
de. Während der härtesten Phase der 
Pandemie wurde uns dieser Zuschlag 
endlich zugestanden, doch ist er mittler-
weile wieder abgeschafft worden. Trotz-
dem haben sich unsere Hygienekosten 
nicht plötzlich in Luft aufgelöst.

2019 dann eine erneute Aufforde-
rung der BZÄK, den Punktwert auf nun-
mehr	14	Cent	aufzuwerten.	Endlose	Ge-
spräche mit Politikern folgten, mit leider 
unzufriedenstellenden Ergebnissen. 
Ständige Hinweise, dass es in vergleich-
baren Gebührenordnungen Freier Beru-
fe (Tierärzte oder Rechtsanwälte) einen 
derartigen Stillstand nicht im Ansatz gab, 
stoßen auf taube Ohren. 

Die Begründungen, warum es keine 
Zugeständnisse sind, bleiben dieselben. 
Das Budget reicht nicht aus (dabei wurde 
dieses Jahr der größte Gesundheitsfond 
aller Zeiten verabschiedet), die Zahnärz-
te nagen nicht am Hungertuch, solange 

Pfennigfuchserei und 
Zusammenhalt?
EIN BERUFSSTAND WIE KEIN ANDERER!

Pfennigfuchserei – was hat das mit unse-

rem Zusammenhalt zu tun? Das ewige 
Thema. Die Anhebung des Punktwertes 
der GOZ... Es will einfach nicht vorwärts 
gehen, obwohl bestimmt die wirtschaft-
lichen Probleme bei jedem Zahnarzt 
angekommen sind. Die privaten Zuzah-
lungen erlangen für die Zahnärzteschaft 
eine immer höhere Bedeutung, ein 
wirtschaft liches Arbeiten ohne private 
Zuzahlung ist mittlerweile unmöglich ge-
worden. Doch der GOZ-Punktwert liegt 
mittlerweile	seit	34	 ahren	bei	11	 fen-
nig. Wenn man einmal darüber nach-
denkt, dass es schon seit 20 Jahren eine 
neue Währung gibt und einige volljäh rige 
Erwachsene wahrscheinlich noch nie ei-
nen Pfennig in der Hand hatten, wird ei-
nem erst die Dimension dieser Stagna-
tion bewusst. 

Fast genauso lang wie das Bestehen 
des Punktwertes ist der Kampf um die An-
passung der GOZ nun schon im Gange. 
Zwar gab es 2012 eine Anpassung des 
Inhaltes, aber der Punktwert wurde der 
In 	ation	nie	angepasst.

So	wurde	z.B.	2014 2015	ein	Antrag	der	
BZÄK u.a. folgenden Forderungen ge-
stellt:

•   eine grundlegende Modernisierung der 
Gebührenordnung auf der Grundlage 
des zahnmedizinischen Fortschritts

die GOÄ nicht angepasst wird, kann die 
GOZ nicht angepasst werden etc. 

Auch Hr. Lauterbach sieht sich nicht in 
der Bringschuld. Sein letzter Kommentar 
zum Thema gegenüber dem „Deutschen 
rzteblatt 	fi	el	wie	folgt	aus: 	Wir	werden	

in dieser Legislaturperiode nichts ma-
chen, was das Verhältnis von PKV zur 
Gesetzlichen Krankenversicherung, also 
zur GKV, verschiebt. So haben wir es im 
Koalitionsvertrag beschlossen.“ Und er-
teilt damit der Novellierung der GOÄ für 
diese Legislaturperiode eine klare Absa-
ge, damit also auch der Novelle der GOZ.

Und diese Aussage und Beispiele wie 
das Verabschieden des GKV-Stabilisie-
rungsgesetzes bringt es schlussendlich 
auf den Punkt. Die Politik interessiert es 
einfach nicht, dass die Vergütung der 
Zahnärzte lächerliche Ausmaße nimmt. 
Solange die Versorgung der Patienten 
gewährleistet ist, gibt es keinen Grund 
zum Eingreifen. Denn eine Punktwert-
erhöhung betrifft den ganzen Staats-
apparat. Die Privatpatienten, für die der 
Staat die Kosten niedrig halten will, sind 
nun mal die Beamten. Und genau das 
unterscheidet die Ärzte und Zahnärzte 
von den Tierärzten, Steuerberatern und 
Rechtsanwälten. Es ist im Interesse des 
Staates,	uns	fi	nanziell	so	klein	wie	m g-
lich zu halten. Und genauso ist es im In-
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KOMMEN TA R

Erst wenn wir einen deutlich erhöhten 
Satz im Durchschnitt erreichen, wird die 
Politik nicht mehr damit argumentieren 
können, dass die Praxen die GOZ nicht 
fi	nanziell	vollständig	aussch pfen	und	
somit kein Handlungsbedaf besteht. 
Unser jetziger Mittelwert liegt beim ma-
geren 2,56-fachen Satz. Dabei überholt 
uns gerade sogar die BEMA im Honorar, 
schon bei den Standard Positionen wie 
der 01. Für einen Überblick über die ge-
ringer honorierten Positionen kann man 
sich ganz leicht über Tabellen vom FVDZ 
oder dem PKV-Institut machen. 

Doch so lange es weiterhin Zahnärzte 
unter uns gibt, die explizit Anweisungen 
geben, nicht über den 2,3-fachen Satz 
zu gehen, fehlt es uns an Druckmitteln. 
Ja, es wird unbequeme Nachfragen der 
Patienten geben. Und ja, es werden un-
angemessene, anstrengende Briefe der 
privaten Versicherungen kommen. Doch 
ohne Fleiß kein Preis. Wir müssen nicht 
vor unseren Patienten oder den privaten 
Versicherungen kuschen. Und unser un-
nötiges Konkurrenz-Denken abstellen. 
Wenn die Patienten keinen günstigeren 
Zahnarzt, keinen „bequemeren“ Zahn-
arzt mehr finden, wandern sie auch 
nicht ab. Mal ganz davon abgesehen, ob 
man so ein Patientenklientel unbedingt 
in	seiner	 raxis	halten	will.	 raut	euch 	

teresse des Staates, das Angestellten-
Dasein des Zahnarztes/Arztes voran zu 
treiben. Denn diese Berufsgruppierung 
verhält sich bequemer, sitzt einem hier 
der	fi	nanzielle	 ruck	doch	nicht	ganz	so	
im Nacken. Die Entwicklung unseres Be-
rufes von „freischaffend“ zu „schaffend“ 
ist gern gesehen. Eine verzwickte Situ-
ation, an der sich die Standespolitik die 
Zähne ausbeißt. Oder haben unsere stan-
despolitischen Vertreter einfach nicht 
genug	Biss 	 ealistisch	gesehen	kam	in	
33 Jahren bestimmt der ein oder andere 
„Unruhestifter“ zum Zug. Aber bei einer 
Wahlbeteiligung der zahnärztlichen Kolle-
genschaft von 18% kommen vielleicht 
nicht genug Unruhestifter zusammen. 
Hier dürfen wir uns gerne an die eigene 
Nase fassen.

Was	also	k nnen	wir	tun 	 er	Kampf	in	
der Standespolitik geht weiter, doch es 
macht sich Resignation breit. Ohne die 
richtigen Instrumente, um der Politik 
Druck zu machen, werden wir nicht wei-
terkommen. Es hilft leider nichts, nur 
seinen absolut berechtigten Unmut über 
diesen Zustand kund zu tun. Die GOZ 
gefällt uns nicht, aber genau diese GOZ 
mit ihren Möglichkeiten ist auch unser 
Instrument, um sie endlich abzuschaf-
fen oder zu verändern. Die Überschrei-
tung des 2,3-fachen Satzes in unserem 
Praxisbetrieb ist unumgänglich. 

Und für jeden, der nicht weiß wie, es gibt 
diverse GOZ Hilfestellungen beim PKV-
Institut, bei der BLZK und BZÄK.

Ein weiteres Argument unserer Politiker 
ist die fehlende Bedürftigkeit der Zahn-
ärzte/Ärzte. Gehört der selbstständige 
Zahnarzt mit einem durchschnittlichen 
Bruttoeinkommen von ca. 150 000 im 
Jahr immer noch zur Verdienstspitze 
Deutschlands. Warum also beschweren, 
es	lebt	sich	doch	trotzdem	ganz	gut 	Mal	
ganz davon abgesehen, dass dieser Fakt 
die unfaire Ungleichbehandlung zu an-
deren freien Berufen absolut nicht recht-
fertigt… Welche Berufsgruppe sollte 
denn statt den Ärzten/Zahnärzten an der 
Spitze	stehen 	Welche	andere	Berufs-
gruppe kann eine vergleichsweise aka-
demische Ausbildung, einen ähnlichen 
gesellschaftlichen Nutzen und annäh-
rend hohe Verantwortung für Körper und 
Geist	eines	Menschen	aufweisen 	Etwa	
die Politiker wie Jens Spahn, die durch-
aus in der Lage waren, ihre Diäten um 3 % 
zu	erh hen 	

Wir haben uns die Wertschätzung unse-
rer Arbeit durch Politik und Patienten ver-
dient. Und wir sind selbst verantwortlich 
dafür, diese bei Nichtbeachtung einzufor-
dern. 

Ihre Dr. Susanne Strauch
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München – Ab dem 1. Januar 2023 müssen neu in Verkehr ge-
brachte	 zahnärztliche 	 ntgeneinrichtungen	gemä 		 	114	
Strahlenschutzverordnung über eine Funktion verfügen, die die 
Expositionsparameter elektronisch aufzeichnet und für die Qua-
litätssicherung elektronisch nutzbar macht. 

Gerade für Dental-Tubus-Geräte ist dies ein gravierender 
Schritt, da weder die bisher eingesetzten Röntgensensoren, 
noch Verstärkerfolien oder analoge Filme eine Dosis messen 
bzw. die Strahler in der Regel keine Verbindung zu Röntgen- 
oder Praxisverwaltungsprogramm haben und die Expositions-
daten elektronisch übermitteln können. Aufgrund der techni-

Die Bundeszahnärztekammer informiert
RÖNTGEN – NEUE GESETZLICHE BESTIMMUNGEN AB 1. JANUAR 2023

schen und regulatorischen Herausforderungen dringt die 
Bundeszahnärztekammer gemeinsam mit den Herstellern 
weiterhin auf eine Fristverlängerung bei Bundes- und Länder-
behörden. Vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 
nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz wird eine solche 
Regelung bisher aber abgelehnt. Derzeit ist nicht absehbar, 
wie viele Hersteller die neuen Anforderungen fristgemäß erfül-
len können. Beim Neukauf eines Röntgengerätes nach diesem 
Stichtag sollten sich Zahnärztinnen und Zahnärzte deshalb 
vom Hersteller/Händler bescheinigen lassen, dass die Geräte 
die neuen Anforderungen erfüllen. Besonderes Augenmerk soll-
te darauf gerichtet werden, wenn sogenannte Mischsysteme (Bil-

Röntgengeräte: 
Vor-Ort-Prüfungen in der Zahnarztpraxis
UMSETZUNG DER EURATOM-RICHTLINIE DURCH DIE GEWERBEAUFSICHTSÄMTER

München – Seit Anfang 2022 werden in Bayern von den jeweils 
zuständigen Gewerbeaufsichtsämtern stichprobenartig Vor-Ort-
Prüfungen bei Röntgengeräten durchgeführt. Diese Prüfungen 
können aber auch „anlassbezogen“ oder im Rahmen einer all-
gemeinen	 raxisbegehung	stattfi	nden.

Wenn in der Zahnarztpraxis bei einem Patienten eine Rönt-
genaufnahme	durchgeführt	wird,	befi	ndet	sich	der	 atient	in	ei-
ner sogenannten „geplanten Exposi tionssituation“ – er wird ge-
plant Röntgenstrahlung ausgesetzt. Um das mögliche Ausmaß 
des damit verbundenen Strahlenrisikos abzuschätzen, wurde 
gemäß der Richtlinie 2013/59/Euratom der § 180 „Aufsichts-
programm“ im Strahlenschutzgesetz geschaffen. 

Dieses Aufsichtsprogramm betrifft alle Praxen, die Röntgen-
geräte betreiben, und wird unter anderem auch beim Betrieb 
von Röntgengeräten in der Zahnarztpraxis durchgeführt. Gemäß 

	149	Strahlenschutz-verordnung	hat	das	Ba erische	Staatsmi-
nisterium für Umwelt und Verbraucherschutz dazu Kriterien für 
die sogenannten Vor-Ort-Prüfungen festgelegt.

Benachrichtigung zu anstehender Vor-Ort-Prüfung

Die Gewerbeaufsichtsämter setzen sich für eine geplante Vor-
Ort-Prüfung mit den von ihnen ausgewählten Zahnarztpraxen in 
Verbindung und kündigen ihren Besuch in der Regel schriftlich in 
der Praxis an.

Prüfpunkte

In diesem Ankündigungsschreiben sind verschiedene Punkte 
aufgeführt, die in der Zahnarztpraxis überprüft werden, wie 
zum Beispiel die Fachkunde für Zahnärzte, der Nachweis der 
Aktualisierung oder die Mitarbeitereinweisungen.

Eine genaue Auflistung der einzelnen Punkte finden Sie auf der Website der BLZK: www.blzk.de/roe-vor-ort
Die Ergebnisse der Vor-Ort-Prüfungen in Ihrer Praxis werden von den Gewerbeaufsichtsämtern aufgezeichnet und 
anschließend dem Strahlenschutzverantwortlichen übermittelt.
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Die Bundeszahnärztekammer informiert
RÖNTGEN – NEUE GESETZLICHE BESTIMMUNGEN AB 1. JANUAR 2023

dempfänger vom Hersteller A und Rönt-
gengerät vom Hersteller B) zum Einsatz 
kommen sollen, da dafür eine gemeinsa-
me Schnittstelle vorhanden sein muss.

Kontakt:

Referat Strahlenschutz 

der Bayerischen Landeszahnärztekammer

Telefon: 089 230211-344/-345

strahlenschutz@blzk.de

facebook.com/BLZK.KZVB

Die Nachricht sowie die Original-
Stellungnahme der BZÄK finden Sie auf der 

Website der BLZK www.blzk.de

...  möchten sich mit 
gleichgesinnten Zahnärzten aus 
München	austauschen

...  Melden Sie sich zu unserem 
Stammtisch an.

...  Einmal im Monat treffen wir uns 
in ungezwungener Atmosphäre.

ZAHNÄRZTLICHER 
STAMMTISCH
Zahnärztlicher Bezirksverband 
München Stadt und Land

Anmeldung: 

https://www.zbvmuc.de/stammtisch/
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Einhaltung aller Vorgaben

Grundsätzlich empfiehlt es sich aber immer, auch andere 
Punkte, die beim Betrieb einer Röntgenanlage zur Untersu-
chung von Patienten erforderlich sind, vor dem Besuch der 
Gewerbeaufsicht nochmals auf den Prüfstand zu stellen. Hilfe-
stellung bieten das QM Online der BLZK, zum Beispiel unter 
den Punkten D06b01, A03b02, A03b03, sowie das Referat 
Strahlenschutz der Bayerischen Landeszahnärztekammer.

Kontakt:

Referat Strahlenschutz der Bayerischen Landeszahnärztekammer

Telefon: 089 230211-344/-345

strahlenschutz@blzk.de

facebook.com/BLZK.KZVB
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G I M  _  P R A X I S

Verehrte liebe Kolleginnen
und Kollegen,

der Gesetzgeber konfrontiert auch uns Arbeitgeber mit immer 
neuen Regelungen, die für den Praxisalltag wichtig sein kön-
nen.

Ab	sofort	fi	nden	Sie	hier	im	Zahnärztlichen	Anzeiger	unter	der	
Rubrik „GIM“ auch Beiträge zu Recht & Steuern. Wir wollen Sie 
mit nützlichen Informationen, Kommentaren und auch prakti-
schen Tipps versorgen, wenn Neuerungen verabschiedet wur-
den und möglicherweise Handlungsbedarf besteht. 

Gerne können Sie sich auch mit ihrer Frage direkt an uns 
wenden, wir werden diese dann an unsere Spezialisten weiter-
geben und Sie unterstützen.

Nutzen Sie bitte hierzu den Bereich GIM/Recht & Steuern auf 
www.zbv-muc.de

Zunahme der Praxiskosten durch Steigerung 

der Personal- und Sachkosten

Im	Zuge	der	In 	ation	lassen	sich	zum	 eil	erhebliche	Kosten-
steigerungen	im	beru 	ichen	wie	privaten	Alltag	nicht	vermei-
den. Da nicht nur wir Praxisinhaber von diesen Mehrkosten 
betroffen sind, sondern auch unsere Mitarbeiter, stellt sich die 
Frage, ob wir als Arbeitgeber unsere Mitarbeiter nicht zusätz-
lich unterstützen sollten. 

Zahlen wir jedoch zusätzlich zum monatlichen Gehalt ei-
nen Bonus aus, kommt davon nach Abzug der gesetzlichen 
Abgaben in der Regel wenig bei unseren Arbeitnehmern an. 
Und wir Arbeitgeber müssen überdies noch zusätzlich die Ar-
beitgeberanteile zur Sozialversicherung tragen. 

Wir wollen Ihnen daher zwei gesetzlich zulässige, für den 
Arbeitnehmer steuer- und sozialabgabenfreie zusätzliche Zah-
lungen vorstellen:

Der Corona Pflegebonus

Gemäß § 3 Nr. 11 b EstG i.V.m § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr 8 des In-
fektionsschutzgesetzes wurde durch Gesetz vom 19.06.2022 
beschlossen, dass jedem Arbeitnehmer in bestimmten Einrich-
tungen (dazu zählen auch Zahnarztpraxen) zur Anerkennung 
besonderer Leistungen während der Coronakrise neben dem 
geschuldeten	Arbeitslohn	ein	Betrag	von	 	4.500,00	im	Zeit-
raum vom 18.11.2021 bis zum 31.12.2022 steuerfrei und so-
zialversicherungsfrei ausgezahlt werden kann.

Im Detail:

•    Es handelt sich um eine freiwillige Zahlung des Arbeitgebers, 
der Arbeitnehmer hat keinen Rechtsanspruch

•    Die Zahlung erfolgt zusätzlich zum ohnehin schon geschul-
deten Arbeitslohn

•    Der Arbeitgeber legt die Höhe der zusätzlichen Auszahlung 
fest

•    Der Arbeitnehmer muss beim Arbeitgeber beschäftigt sein
•    Der Bonus kann auch an Verwaltungsangestellte, Minijob-

ber, Auszubildende oder Praktikanten bezahlt werden
•    Die Auszahlung erfolgt als Zuschuss, Sachbezug, Einmal-

betrag, als freiwillige Leistung oder kann in mehreren Beträ-
gen bezahlt werden

•    Ein Nachweis der besonderen Leistung ist nicht erforder-
lich, der Arbeitgeber hat die Zahlung lediglich im Lohnkonto 
aufzuzeichnen

•    Bei Zahlungen an nahe Angehörige muss die Zahlung dem 
Fremdvergleich standhalten

•				 er	 	egebonus	kann	bei	einem	Arbeitgeberwechsel	mehr-
fach bezahlt werden, da jedes Dienst- und Arbeitsverhältnis 
für sich betrachtet wird

Recht & Steuern

Gut informiert bei den wichtigsten Themen 
rund um Ihre Praxis

ZA_13_2022.indd   8 29.11.22   16:47
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Bitte beachten Sie folgenden Hinweis:

	Vorrang	des	 	egebonus	vor	der	Corona-Sonderzahlung	

Die Corona-Sonderzahlung bis zu einem Höchstbetrag von 
1.500	EU 	und	der	Corona- 	egebonus	von	bis	zu	4.500	EU 	
können nicht nebeneinander gezahlt werden. Auch können die 
beiden Höchstbeträge nicht addiert werden. Hat also ein Ar-
beitgeber einem Arbeitnehmer, der in einer begünstigten Ein-
richtung (Zahnarztpraxis) tätig ist, in der Zeit vom 18.11.2021 

bis zum 31.3.2022 einen Betrag von 3.000 EUR ausgezahlt, 
handelt	es	sich	hierbei	um	die	Zahlung	eines	steuerfreien	 	e-
gebonus.	 ie	 egelung	zum	 	egebonus	geht	der	steuerfrei-
en Corona-Sonderzahlung vor. Der Arbeitgeber kann die an 
seinen Arbeitnehmer ausgezahlten 3.000 EUR nicht in einen 
	egebonus	und	eine	Corona-Sonderzahlung	aufteilen.

	Wichtig	 	Es	erfolgt	keine	Anrechnung	auf	Grundsicherung	bei	
Arbeitssuchenden nach SGB II.

Inflationsprämie

Am 25.10.2022 wurde das Gesetz zur temporären Senkung 
des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über das Erd-
gasnetz im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Dieses tritt nun 
rückwirkend zum 01. Oktober 2022 in Kraft. 

Demnach dürfen Arbeitgeber ihren Mitarbeitenden eine In-
	ationsprämie	im	Zeitraum	vom	26.10.2022	 	31.12.2024	in	
Höhe von maximal 3.000 Euro steuer- und sozialversiche-
rungsfrei auszahlen.

Im Detail:

•   Es handelt sich um eine freiwillige Zahlung des Arbeitge-
bers, der Arbeitnehmer hat keinen Rechtsanspruch

•   Der Begünstigungszeitraum ist vom 26. Oktober 2022 bis 
zum	31.	 ezember	2024

In diesem Zeitraum sind Zahlungen der Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber bis zu einem Betrag von 3.000 Euro steuer- und 
sozialversicherungsfrei möglich
•   Hierbei handelt es sich um einen steuerlichen Freibetrag, 

der auch in mehreren Teilbeträgen ausgezahlt werden kann
•			 ie	In 	ationsausgleichsprämie	kann	zusätzlich	zum	ohne-

hin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden
•   Es genügt, wenn der Arbeitgeber bei Gewährung der Prämie 

deutlich macht, dass diese im Zusammenhang mit der Preis-
steigerung steht – zum Beispiel durch entsprechenden Hin-
weis auf dem Überweisungsträger im Rahmen der Lohnab-
rechnung

Rainer Hiemer, Steuerberater

Fachberater für internationales Steuerrecht 

Accura Treuhand München
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N AC H L E S E

Im November tagten die ordentliche De-
legiertenversammlung des Zahnärzt li-
chen Bezirksverbands München Stadt 
und Land (ZBV) und die ordentliche Voll-
versammlung der Bayerischen Landes-
zahnärztekammer (BLZK) zum letzten 
Mal in der 2022 auslaufenden, vierjäh-
rigen Amtsperiode. Die ordentliche De-
legiertenversammlung des ZBV Mün-
chen unter dem Vorsitz von Dr. Dorothea 
Schmidt (1. Vorsitzende des Vorstands) 
und Dr. Eckart Heidenreich (2.V.d.V.) war 

Amtsperioden im Endspurt
Anträge und Ehrungen in den letzten Legislatur-Versammlungen des ZBV München und der BLZK

geprägt von Ehrungen zum Abschied von 
den ausscheidenden Delegierten und von 
einer angeregten Diskussion um den 
 Antrag des Vorstandsmitglieds Dr. Frank 
Hummel: Der Vorstand wurde einstimmig 
beauftragt, sich dafür einzusetzen, dass 
die BLZK sich für eine Anpassung der 
GOZ engagiert. Zitat aus der Antragsbe-
gründung: „Es ist die zentrale Aufgabe der 
Kammern und der Bundeszahnärztekam-
mer, insbesondere unter den momentan 
äußerst schwierigen Umständen für die 

o. l.:
Silberne Ehrennadel der BZÄK und der BLZK 
für Verdienste um den Berufsstand
(Quelle: BLZK)

u. li.:
Dr.Dr. Ursula Frenzel nimmt die Urkunde und 
die Silberne Ehrennadel entgegen 
(Quelle: S. Faradjli)

o. re.: Worte der Anerkennung und 
des Abschieds von Dr. Dorothea Schmidt 
an Dr. Heinz Nobis 
(Quelle: S. Faradjli)

u. re.: 
Ehrung von Dr. Frank Portugall als langjährig 
engagierter Standespolitiker 
(Quelle: S. Faradjli)

Zahnarztpraxen, den Gesetzgeber mit al-
lem Nachdruck aufzufordern, seinen ge-
setzgebenden	 	ichten	nachzukommen.	
Dazu ist es notwendig, Eigeninitiative und 
innovative Vorschläge einzubringen, um 
dem Gesetzgeber Argumentationshilfen 
zu bieten.“  

Aus den Berichten des Vorstands und 
der Referenten des ZBV sind folgende 
 Tätigkeiten zu nennen: Runder Tisch zur 
Förderung der ZFA-Ausbildung mit Vertre-
tern der Berufsschule, der Arbeitgeber, 

08.11.2022_Die Bundesversammlung 
der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) 
fand	am	4.	und	5.	November	in	München	
statt. 

Im Grußwort des bayerischen Staats-
ministers für Gesundheit und Pflege, 
Klaus Holetschek, dankte dieser der 
Zahnärzteschaft für ihren steten Einsatz, 
auch in der Pandemie. Er verwies zudem 
auf die aktuellen Krisen, u.a. die Energie-
krise	und	In 	ation,	die	auch	die	Kosten	
der Zahnarztpraxen trieben.

Erstmals sprach die Präsidentin des 
Weltzahnärzteverbandes FDI, Prof. Dr. 
lhsane Ben Yahya (Marokko), zu den De-
legierten. Der Vorsteher der Stiftung 
Hilfswerk Deutscher Zahnärzte, (HDZ), 
Dr. Klaus Sürmann, dankte für die Spen-
denbereitschaft zur Unterstützung der 
Ukrainehilfe sowie bei der letzten Flut-
katastrophe und verwies auf die vielen 
HDZ Hilfsprojekte. In ihren politischen 
Berichten stellten BZÄK-Präsident Prof. 
Dr. Christoph Benz sowie die beiden 

Vizeprä sidenten Konstantin von Laffert 
und Dr. Romy Ermler heraus, dass der 
ambulante Bereich Sicherheit brauche. 
Branchenübergreifender Fachkräfteman-
gel, Pandemie, Energiekrise und hohe 
Teuerungsraten belasteten die Praxen.

Dazu kämen die veraltete Gebüh-
renordnung und die Wiedereinführung 
eines Budgets, was insbesondere die 
neu etablierte Langzeitbehandlung der 
Parodon titis unmöglich mache. In ihrem 
politischen Leitantrag forderten die Dele-

Wir brauchen Sicherheit!

BUNDESVERSAMMLUNG DER BUNDESZAHNÄRZTEKAMMER FORDERT 
UNTERSTÜTZUNG DES AMBULANTEN BEREICHS
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der Schüler*innen und des Arbeitsamts; 
Montagsfortbildungen in der Zahnklinik; 
Schlichtungsarbeit für die Praxen; Bei-
ratssitzungen zur Praxisführung; Som-
merfortbildung WMM „Wissenschaft aus 
München für München“; Einhaltung des 
Berufsrechts bei Verstößen unter den Mit-
gliedern; laufende Öffentlichkeitsarbeit 
im Zahnärztlichen Anzeiger.

Die ordentliche Vollversammlung der 
BLZK hat am 25.11.2022 für eine Viel-
zahl von Anträgen gestimmt, u.a. gegen 
die Ausbeutung der zahnärztlichen Pra-
xen, für eine GOZ-Punktwertanpassung 
und Bürokratieabbau, gegen eine Ver-
gewerblichung der Zahnheilkunde und 
gegen die gravierenden Folgen des GKV-
Finanzstabilisierungsgesetzes für die ver-
tragszahnärztliche Versorgung und die 
neue PAR-Therapie. Des weiteren wurde 
eine Erhöhung der Entschädigungen für 
ZFA-Prüfungsausschussmitglieder befür-
wortet. 

Der Kammerpräsident Herr Christian 
Berger verlieh in einem feierlichen Akt die 

Silberne Ehrennadel der Bundeszahnärz-
tekammer und der BLZK an 50 Zahnärz-
tinnen und Zahnärzte für ihre Verdienste 
um den Bayerischen Berufsstand. Unter 
ihnen wurden die folgenden Kolleginnen 
und Kollegen aus München geehrt: 

Dr. Franz Bresowetz, Prof. Dr. Herbert 
Deppe, Dr. Nicolette Fink, Prof. Dr. Dr. 
Eberhard Fischer-Brandies, Dr. Dr. Ursula 
Frenzel, Dr. Ulrich Graf v. Tauffkirchen, Dr. 

Cornelius Haffner, Dr. Eckart Heidenreich, 
Dr. Petra Hartmann, Dr. Barbara Heubisch, 
r.	 homas	Leibig,	 r.	Gerhard	Schäf 	er,	

Prof. Dr. Dr. Andreas Schlegel.

Dr. Sascha Faradjli

Mitglied des Vorstands ZBV München

Delegierter der Bayerischen 

Landeszahnärztekammer

Bayerische Zahnärztinnen und Zahnärzte wurden für ihr langjähriges standespolitisches 
Engagement geehrt. (Quelle: BLZK)
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gierten die Bundesregierung dazu auf, 
die Rahmenbedingungen für die zahn-
ärztlichen Praxen zu verbessern. Dazu 
müssen die Gebühren der privaten und 
gesetzlichen Krankenversicherungen 
den Kostensteigerungen dauerhaft an-
gepasst werden. 

Budgetierungen jedweder Art werden 
abgelehnt. Die selbstständige zahnärztli-
che Praxis muss gestärkt werden.Weitere 
Beschlüsse wurden z.B. zur Anpassung 
des GOZ-Punktwertes, zur Kieferorthopä-

die in Zahnarzthand, zu Fachkräfteman-
gel und Nachwuchsför derung, gegen die 
Vergewerblichung der Zahnheilkunde, zur 
Verbesserung der zahnärztlichen Versor-
gung von Menschen mit Behinderung 
oder besonderem medizi nischen Unter-
stützungsbedarf, für die Beendigung der 
Budgetierung der Parodontitisbehand-
lung sowie für eine Telematikinfrastruktur 
zum Nutzen der Anwender verabschiedet.

Bundeszahnärztekammer

ZA_13_2022.indd   11 29.11.22   16:48
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E-Mail: bs-zahnmedizin@muenchen.de, Homepage: https://zfa.musin.de

Alle Jahre wieder – 
DIE ABSCHLUSSPRÜFUNG IM JANUAR!

Hat Ihre Praxis Auszubildende, die im Januar 2023 die Abschluss-
prüfung	zur	ZFA	ablegen

Sie können den reibungslosen Ablauf der Prüfung dadurch un-
terstützen, indem Sie Ihren Auszubildenden diese Informatio-
nen an die Hand geben.

Die Durchführung der Prüfung liegt in den Händen 
des ZBV – der Ansprechpartner ist dort Herr Cosboth 
el.	089-72480	308 .	

Außerdem können sich die Auszubildenden, die daran teilneh-
men sich auf der Homepage über den aktuellen Stand der Ter-
mine informieren. Hier erfahren sie rechtzeitig ihre Prüfungs-
nummer, den Raum in dem sie ihre Prüfung abzulegen haben, 
die Terminpläne und noch vieles mehr. Es gibt immer wieder 
Teilnehmerinnen, die am Tag der Prüfung noch nicht wissen, in 
welchem	 aum	sie	sich	einfinden	müssen.

•   Die schriftliche Prüfung beginnt am Mittwoch,
18. Januar 2023 pünktlich um 8:30 Uhr in der Berufsschule.

•   Die PrüfungsteilnehmerInnen müssen sich auf Verlangen des 
Aufsichtsführenden ausweisen können (Personalausweis).

•   Mit den Prüfungsunterlagen werden den Teilnehmern zuge-
lassene Hilfsmittel ausgeteilt. 

•   Das sind Hilfslisten für den Bereich Abrechnungswesen. 
•   Selbst mitgebrachte Listen dürfen nicht verwendet werden. 
•   ie	 rü inge	bringen	mit:	Schreibgeräte	und	einen	funktio-

nierenden Taschenrechner. 
•   Es kann nicht auf das Handy zurückgegriffen werden, da 

diese am Tag der Prüfung – wenn mitgebracht – im Kuvert 
der Prüfungsaufgaben abgelegt werden müssen.

•   ie	 rü inge	sollten	sich	für	die	 ause	leichte	Kost	und	aus-
reichend zu trinken mitnehmen, damit sie die Zeit zum Ent-
spannen und Auftanken ausnützen können. 

Der Zeitplan für den Ablauf der schriftlichen Prüfung ist den 
Teilnehmerinnen bekannt. 

Hier zur Sicherheit noch einmal eine Kurzfassung:

08:30 – 10:00 Uhr Abrechnungswesen
10:00 – 11:00 Uhr Praxisorganisation und Verwaltung
11:00	 	11:45	Uhr ause
11:45	 	13:15	Uhr Behandlungsassistenz	

inkl. Röntgen
13:15	 	14:00	Uhr Wirtschafts-	und	Sozialkunde

Was geschieht, wenn aus verschiedenen Gründen der Prü-
fungsbewerber	nicht	zum	oben	genannten	 ermin	erscheint

•   Sollte	ein	 rü ing	durch	Krankheit	verhindert	sein,	muss	
unverzüglich eine schriftliche Krankmeldung (Attest) im ZBV 
eingehen. Die Abwesenheit an der Prüfung gilt dann als ent-
schuldigt. Im Juni 2023 kann dann die Erstprüfung abgelegt 
werden.

•   Ein Rücktritt von der Prüfung vor Beginn ist ebenfalls möglich. 
Dazu ist eine schriftliche Erklärung gegenüber dem ZBV nö-
tig. In diesem Fall gilt die Prüfung als nicht abgelegt (s.o.).

•   Ein Nichtantreten der Prüfung oder ein Rücktritt von der 
begonnenen Prüfung ohne Vorliegen eines wichtigen Grun-
des, gilt als unentschuldigt und die Prüfung damit als nicht 
bestanden.

Die gerade beschriebenen Situationen gelten ebenfalls für die 
praktische Prüfung und die ggf. nötige mündliche Ergänzungs-
prüfung.

Die Lehrerinnen und Lehrer unserer 
Berufsschule geben Ihrer/Ihren Aus-
zubildenden ein umfangreiches 
fachliches Wissen mit auf den 
Weg, um die Prüfung zur ZFA mit 
sehr guten Ergebnissen abschlie-
ßen zu können.

Maria Westermair
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Dr. Eckart Heidenreich
2. Vorsitzender des 

Vorstands 
ZBV München Stadt und Land

Dr. Thomas Maurer
2. Beisitzer

ZBV München Stadt und Land

Dr. Frank Hummel
5. Beisitzer

ZBV München Stadt und Land

Dr. Dorothea Schmidt
1. Vorsitzende des 

Vorstands 
ZBV München Stadt und Land

ZA Karl Sochurek
1. Beisitzer

ZBV München Stadt und Land

Dr. Susanne Strauch
4.	Beisitzerin

ZBV München Stadt und Land

Dr. Sascha Faradjli
3. Beisitzer

ZBV München Stadt und Land

zbv münchen | VO R S TA ND
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Prophylaxe Basiskurs

 Das Original schon seit 20 Jahren

  Prophylaxe, der wohl wichtigste Baustein der modernen Zahnmedizin ist eine span-
nende Herausforderung, entsprechend viele Weiterbildungsziele gibt es: die PAss, 
die ZMP und die DH. Der Prophylaxe Basiskurs bietet einen abgestimmten und sehr 
sinnvollen Einstieg in die Welt der zahnärztlichen Prävention, er ist die perfekte Ba-
sis für die Organisation und Umsetzung moderner Prophylaxe in ihrer Praxis. Wer 
weiter machen möchte hat Vorteile: PAss und auch die ZMP bauen auf den hier 
vermittelten Inhalten auf. Dem ZBV München ist es besonders wichtig, dass sich 
die aktuellen Entwicklungen im Prophylaxe Basiskurs widerspiegeln: Weniger Kari-
es, dafür mehr Parodontitis, weniger Kinder, dafür mehr Alte. Und die praktischen 
Übungen kommen natürlich auch nicht zu kurz: „Reden ist gut, machen ist besser“. 

  Dieser Basiskurs richtet sich an ZAH bzw. ZFA, 
Vorkenntnisse in der zahnmedizinischen Prophylaxe sind nicht erforderlich.

Kursinhalte
	 	Formalien: Delegation, Sicherheit, Hygiene – Grundlagen der Anatomie, Physio-
logie und Pathologie: Zahnhartsubstanz (Kariologie) und Zahnhalteapparat 
(Parodontologie) – Befundung supragingival: Kariesrisiko, Plaque- und Gingivitis -
Indizes, PSI mit klarer Strategie – Instrumentenkunde: Sonden, Scaler und Küret-
ten,	Unterschiede	Ultraschall-	und	Schallscaler	 	Zahnober 	ächenpolituren,	Wirk-
stofftherapie, Instruktion und Motivation zur Mundhygiene – Grundlagen der 
Ernährungsberatung – Fissurenversiegelung – Abrechnung

Praxis
	 Häusliche Mundhygiene: Reinigung, Wirkstoffe, Systematik 
	 Instrumente: PAR- und WHO-Sonden, Scaler und Küretten
	 Instrumentation, Abstützungen, Patientenlagerung
	 PSI, dmf/t- bzw. DMF/T-Bestimmung, Plaque- und Blutungs-Indizes
	 Ultraschalleinsatz und Scaling
	 Zahnober 	ächenpolitur,	Zungenreinigung	und	Fluoridierung
	 Instrumentenschleifen

zbv münchen | 2 0 21 | 2 0 2 2

Referenten
DH Karin van Hulst, DH Stefanie Lautner, 
DH Ulrike Schröpfer, ZMF Gudrun Plößl, 
Dr. Cornelius Haffner

Kursort
München Klinik Harlaching, Haus A1

Anmeldung
Mittels Anmeldeformular, Kurs-Nummer und
erforderlicher Anlagen oder online

Gebühr
840,00	
inklusive Skript, Mittagessen, Kaffeepausen 
und Prüfungsgebühr

Termine 2023	 09:00	bis	18:00

Kurs-Nr.	2301	 02.02.	 	04.02.2023	
09.02. – 12.02.2023

Kurs-Nr.	2302	 20.04.	 	22.04.2023	
27.04.	 	30.04.2023

Kurs-Nr. 2303 21.09. – 23.09.2023 
28.09. – 01.10.2023

Kurs-Nr.	2304	 23.11.	 	25.11.2023	
30.11. – 03.12.2023

Das Fortbildungszentrum des ZBV München auf dem Gelände der München Klinik Harlaching ist kein steriler Büro trakt, sondern eine 
lebendige	 raxis	mit	4	Zahnärzten	und	20	 eammitarbeiterinnen.	Seminarräume	und	8	Behandlungsplätze	bieten	auf	500	 uadratmetern	
die Grundlage für das, was der ZBV München unter Fortbildung versteht: Echte Praxis kann man nur in einer echten Praxis lernen. 

Ihre	Ansprechpartnerin:	Frau	Kat a	Wemh ner,	 el.:	089	-72	480	304,	Fax:	089	-723	88	73,	E-Mail:	kwemhoener@zbvmuc.de

Online-Anmeldung:  https://www.zbvmuc.de/fortbildung/

089	-72	480	304

zbv münchen | 2 0 2 2 / 2 0 2 3
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Röntgenkurs Aktualisierung für zahnärztliches Personal

ZAH/ZFA, die im Röntgenbetrieb einer Praxis arbeiten, müssen ihre „Kenntnisse im  Strahlenschutz“ alle 5 Jahre aktualisieren.

Referenten Dr. Cornelius Haffner
Kursort Zahnklinik München, Goethestr. 70, 80336 München, Großer Hörsaal
Anmeldung Mittels Anmeldeformular, Kurs-Nummer und erforderlicher Anlagen oder online
Gebühr 48,00	 ,	inklusive	Skript,	Zertifi	kat

Termine 2023 14:00	bis	15:30 Kurs-Nr. 2310 15.03.2023
Kurs-Nr. 2315 27.09.2023

Röntgenkurs 10 Stunden für zahnärztliches Personal

Wenn Sie als Zahnmedizinische Fach angestellte(r) (ZFA) die Röntgen-Abschluss prüfung in der Berufsschule nicht bestanden 
haben, können Sie dies zeitnah in einem 10-Stündigen Kurs nachholen. 

Referenten Dr. Cornelius Haffner, Prof. Dr. Gabriele Kaeppler
Kursort Seminarraum ZBV München, Georg-Hallmaier-Str.6, 81369 München
Anmeldung Mittels Anmeldeformular, Kurs-Nummer und erforderlicher Anlagen oder online
Gebühr 150,00 €, inklusive Skript, Kaffeepausen, Mittagessen

Termine 2023 09:00	bis	17:15 Kurs-Nr. 2330 17.03.2023
Kurs-Nr. 2335 29.09.2023
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Modul Basics-Bronze – Scaling: Step by Step  (Kursumfang: 1 Tag) für zahnärztliches Personal

Kursinhalte
	 	Instrumentenkunde, Scaling mit Universalscaler am Phantomkopf, Körperschonende korrekte Sitzpositionen, Diverse extra- und 
intraorale Abstützungsmöglichkeiten incl. Hilfsabstützung, Sichere Adaption und Angulation der Instrumente um Gingiva-Trau-
mata zu vermeiden, Arbeitssystematik, Hebel- oder Zugbewegung mit dem richtigen Dreh, Anwendung von Schall- und 
Ultraschallgeräten, Sondierungsübungen, um das Ergebnis zu überprüfen

as	Modul	 Basic-Bronze 	schlie t	mit	einem	 eilnahmezertifikat	ab.

Termine 2022 09:00	bis	17:00 Kurs-Nr. 1 Auf Anfrage

Modul PZR-Silber – PZR-Erfolgskonzept  (Kursumfang: 3 Tage) für zahnärztliches Personal

Kursinhalte
	 	Befundung:	 SI,A I,SBI,	Scaling,	Schall-	und	Ultraschallanwendung,	Glatt ächenpolitur,	Airpolishing,	Mundh gienetraining	am	
Patienten, Patientenführung, Motivation, Demonstration und Instruktion, Fluoridierung, Terminmanagement

Das Modul „PZR-Silber“ beinhaltet ein begleitendes, kollegiales Prüfungsfachgespräch und 
schlie t	mit	einem	 eilnahmezertifikat	ab.

Termine 2022 09:00	bis	17:00 Kurs-Nr. 2 Auf Anfrage

Modul	 A -Gold	 	 A -Konzept	nach	aktuellem	Stand		 Kursumfang:	4	 age für	zahnärztliches	 ersonal

Kursinhalte
	 	 A-Status,	Befund,	 iagnose	und	 okumentation,	Neue	Klassifikation,	Staging	und	Grading,	S3	Leitlinie,	Aufklärung-	und	 he-
rapiegespräch, begleitende Antibiotikatherapie, Initialtherapie incl. patientenindividuelle Mundhygieneunterweisung, Antiinfek-
tiöse Therapie, Praktisches Training mit Spezialküretten Schall/ Ultraschall, PA-N, Befund-Evaluation, UPT, Erfolgreiche Betreu-
ung des PA-Patienten, Die neue PAR Richtlinie und Möglichkeiten der Abrechnungen

Das Modul „PAR-Gold“ beinhaltet ein begleitendes, kollegiales Prüfungsfachgespräch und 
schlie t	mit	einem	 eilnahmezertifikat	ab.

Termine 2022 09:00	bis	17:00 Kurs-Nr. 3 Auf Anfrage

Der ZBV vor Ort
Praxisinterne Prophylaxekurse exklusiv für Ihr Team
Ja, Sie lesen richtig	 	der	ZBV	München	kommt	in	Ihre	 raxis 	Auf	vielfachen	Wunsch	hat	das	 eferenten:innen eam
ihres ZBV München ein Fortbildungsprogramm auf die Beine gestellt, dass sich exklusiv und ganz individuell mit dem Prophylaxe-
konzept	ihrer	 raxis	auseinandersetzt	und	ihr	 eam	gezielt	fit	macht.	 abei	haben	Sie	die	M glichkeit	
für bis zu sechs Teilnehmern aus folgenden drei Fortbildungsmodulen zu wählen:

Referenten DH Karin van Hulst, DH Stefanie Lautner
Kursort Zahnarztpraxis (max. 6 Teilnehmer)
Gebühr 980,00 € pro Kurstag, Inkl. Skripten, Materialien, Praxis-Check Up vor Kursbeginn

zbv münchen | 2 0 2 2 / 2 0 2 3

Haben Sie Terminwünschen oder Fragen, dann kontaktieren Sie uns bitte unter
zbvgoespraxis@web.de
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Röntgenkurs Aktualisierung für Zahnärzt:innen

Wer die Röntgenfachkunde 2018 erworben hat, muss sie 2023 aktualisieren. 

Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme an der Aktualisierung nur dann möglich ist, wenn Sie im Besitz des Erwerbs einer 
deutschen Fachkunde im Strahlenschutz sind.

Referenten Prof. Dr. Gabriele Kaeppler
Kursort Zahnklinik München, Goethestr. 70, 80336 München, Großer Hörsaal
Anmeldung Mittels Anmeldeformular und Angabe der Kurs-Nummer oder online
Gebühr 58,00	 ,	inklusive	Skript,	 rüfung,	Zertifikat
Fortbildungspunkte 5

Termine 2023 17:00	bis	19:15 Kurs-Nr. 2320 15.03.2023
Kurs-Nr. 2325 27.09.2023

Ausbildung zum Brandschutzhelfer für Zahnärzt:innen

Sinnvoll für Praxisinhaber – Nach den Vorgaben ASR A2.2 Abschnitt 6.2 und 7(1), Für jede ZA- / KFO- u. MKG-Praxis vorgeschrieben
Eine Anmeldung zu diesem Kurs ist auch für alle anderen Berufsgruppen innerhalb des HKaG möglich.

Kursinhalte
	 	90 - 120 Min. Grundzüge des vorbeugenden Brandschutzes, Betriebliche Brandschutzorganisation, 
Verhalten im Brandfall, Gefahren durch Brände, Funktions- und Wirkungsweise von Feuerlöscheinrichtungen

	 	Praktische Löschübung mit Feuerlöscheinrichtungen

Referenten Richard Schmid, Brandinspektor
Kursort München Klinik Harlaching, Haus A1
Anmeldung Mittels Anmeldeformular und Angabe der Kurs-Nummer oder online
Gebühr 88,00 €
Fortbildungspunkte 3

Termine 2023 16:00	bis	18:45 Kurs-Nr.	2340 29.03.2023
Kurs-Nr.	2345 11.10.2023

Notfall und Reanimationskurs „München rettet Leben“ (Theorie und Praxis) für Zahnärzt:innen

Die angebotenen Notfallkurse werden durch den Arbeitskreis Notfallmedizin und Rettungswesen e.V. (ANR) durchgeführt.
Wir würden uns freuen, wenn wir Teilnehmer:innen für das Projekt „München rettet Leben“ gewinnen können.

Referenten n. n. – Arbeitskreis Notfallmedizin und Rettungswesen e.V.
Kursort Seminarraum ZBV München, Georg-Hallmaier-Str. 6, 81369 München
Anmeldung Mittels Anmeldeformular und Angabe der Kurs-Nummer oder online
Gebühr kostenfrei, nur für Mitglieder des ZBV München
Maximale Teilnehmerzahl pro Kurs 12

Termine 2022 17:30	bis	19:00 Kurs-Nr. 2264 14.12.2022
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KURSANMELDUNG

Kurs-Nr.:

Name Kursteilnehmer/in

Geburtsdatum und Geburtsort

Adresse Kursteilnehmer/in

Rechnungsadresse □ Praxis/ □ Privat

Name/Adresse der Praxis

Telefon/Telefax/E-Mail

IHRE ANMELDUNG IST NUR VERBINDLICH, WENN FOLGENDE ANLAGEN DER JEWEILIGEN KURSANMELDUNG BEIGELEGT WERDEN.

PRAXISPERSONAL

Prophylaxe-Basiskurs: ZAH/ZFA-Urkunde, Röntgenbescheinigung in Kopie
Röntgenkurs (10-Std.): ZAH/ZFA-Urkunde, Bescheinigung über 3-Std. praktische Unterweisung durch Praxisinhaber
Aktualisierung-Röntgen: Aktuelle Röntgenbescheinigung in Kopie

ZAHNÄRZTE/INNEN

Aktualisierung Röntgen: □	Hiermit bestätige ich, dass ich im Besitz des Erwerbs der deutschen Fachkunde im Strahlenschutz bin.

ZAHLUNG DER KURSGEBÜHR

Hiermit melde ich mich verbindlich zu o.g. Fortbildungsveranstaltung des ZBV München Stadt und Land an.
□ Ich habe die Stornobedingungen gelesen und erkläre mich damit einverstanden.

Sollte die Anmeldung 3 Wochen vor Kursbeginn oder später erfolgen, ist die Zahlung der Kursgebühr per Überweisung fällig.
	 	Gemä 	den	Vorschriften	 gültig	ab	01.02.2014 	zum	SE A-Lastschrifteinzugsverfahren	erfolgt	der	Einzug	mit	Vorankündigung

re-Notification 	als	 echnungsbestandteil	mit	Angabe	unserer	Gläubiger-I 	und	der	Mandatsreferenznummer.

□  Überweisung: Ich werde die fälligen Kursgebühren nach Rechnungserhalt gemäß den Vereinbarungen 
der Rechnungsstellung rechtzeitig vor Kursbeginn per Überweisung bezahlen.

Datum Unterschrift, Stempel

□  Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats: Ich ermächtige den ZBV München, Kursgebühren von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom ZBV München auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulö-
sen. Die Abbuchung erfolgt gemäß den Vereinbarungen in der Rechnungstellung.

  Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

□	Praxiskonto/ □	Privatkonto

Kontoinhaber: Kreditinstitut:

IBAN: BIC:

Datum/Unterschrift, Stempel (bzw. Bevollmächtigte/r für SEPA-Lastschriftmandat)
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Datenschutzhinweis: 
Die vom ZBV München Stadt und Land von Ihnen geforderten und angegebenen personenbezogenen Daten werden gemäß den derzeit geltenden 
gesetzlichen Datenschutzrechtsverordnungen erhoben, bearbeitet, gespeichert und gegebenenfalls gelöscht. Weitere Hinweise unter www.zbvmuc.de oder 
durch den Datenschutzbeauftragten der Körperschaft.

STORNIERUNG / KURSABSAGE

Bei Stornierung durch den Teilnehmer ab 5 Wochen vor Kursbeginn ist eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 20,- fällig. Bei Stornierung ab 
zwei Wochen vor Kursbeginn betragen die Stornogebühren 50 % der Kursgebühr. 

Ein Rücktritt oder eine Absage nach Beginn der Veranstaltung kann nicht mehr berücksichtigt werden. Entsprechendes gilt bei Nichterscheinen 
ohne vorherige Stornierung. Dem Teilnehmer bleibt vorbehalten, im Einzelfall einen geringeren Schaden, dem ZBV München bleibt vorbehal-
ten, im Einzelfall einen höheren Schaden nachzuweisen.

Rücktritte/Stornierungen/Absagen müssen schriftlich vorgenommen werden. Entscheidend dafür ist das Datum des Eingangs beim ZBV 
München. Die Vertretung gemeldeter Teilnehmer ist selbstverständlich möglich.

Der ZBV München behält sich in Ausnahmefällen die Änderung von Terminen, Referenten und geringfügige Änderungen des Seminarinhalts 
unter Wahrung des Gesamtcharakters der Veranstaltung und des Vertragszwecks vor. Bei Ausfall des Kurses, durch Erkrankung des Referen-
ten, höhere Gewalt oder sonstigen nicht vom ZBV München zu vertretenden wichtigen Gründen, besteht kein Anspruch auf Durchführung der 
Veranstaltung. Im Falle zu geringer Teilnehmerzahl behält sich der ZBV München den Rücktritt vor. In diesen Fällen werden die Teilnehmer 
umgehend vom ZBV München informiert und die geleistete Kursgebühr wird erstattet. 

In jedem Falle beschränkt sich die Haftung ausschließlich auf den Veranstaltungspreis. Schadensersatzansprüche jeglicher Art gegenüber 
dem ZBV München sind ausgeschlossen, sofern sie von ihm nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht werden.
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Die Montagsfortbildung	ist	seit	über	40	 ahren	für	Kolleginnen	
und Kollegen aus München eine Institution. Regelmäßig be-
grüßen wir bis zu 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

An	etwa	12	ausgewählten	Montagen	im	 ahr	fi	nden	zu	un-
terschiedlichen zahnärztlichen Fachthemen Veranstaltungen 
statt. Das Angebot ist für die Münchner Kollegenschaft kosten-
los.	Seit	 anuar	2019	fi	ndet	die	Montagsfortbildung	wieder	in	
der Universitätszahnklinik statt.

Sie	fi	nden	uns:

Zahnklinik der LMU München
Goethestraße 70, 80336 München
Großer Hörsaal, Erdgeschoss

Die Vorträge beginnen um 20.00 Uhr 
und	enden	gegen	21.45	Uhr.

Im	Vorfeld	der	 eweiligen	 ermine	fi	nden	Sie	ein	kurzes	Ab	stract	
des Referenten. Soweit die Referentinnen und Referenten zu-
stimmen,	fi	nden	Sie	nach	der	Veranstaltung	das	Skript	zum	
Download auf www.zbvmuc.de.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und den 
Austausch	mit	Ihnen

Dr. Cornelius Haffner

Fortbildungsreferent des ZBV München 

Stadt und Land

Wir dürfen Sie bitten, sich online unter
www.zbvmuc.de/fortbildungen oder sich per E-Mail unter
ocosboth@zbvmuc.de schriftlich anzumelden.

Montagsfortbildung/Thema:

An der oben genannten Montagsfortbildung 
des ZBV München Stadt und Land nehmen folgende 
Personen teil.

Teilnehmer:

Datum/Unterschrift/Stempel/:

Die Veranstaltung ist für Mitglieder des ZBV München 
Stadt und Land kostenfrei.

Gemäß den Leitsätzen der BZÄK, DGZMK und KZBV 
zur zahnärztlichen Fortbildung wird diese Veranstaltung 
mit 2 Fortbildungspunkten bewertet.

Das Original
Seit 2019 fi ndet die Montagsfortbildung des Zahnärztlichen Bezirksverbands 
München in der Zahnklinik München statt.

Montagsfortbildung
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16. Januar 2023 Arbeitskreis für Prothetik

hema:		 ie	 igitale	Zahnarztpraxis	 	verschlafen	wir	die	Zukunft
Referent:  Priv. Doz. Dr. Andreas Keßler M.Sc.

Oberarzt, Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie, 
Klinikum der Universität München

Abstract:

Die Digitale Zahnarztpraxis – verschlafen wir die Zukunft?

Die Digitalisierung der Zahnmedizin hat viele der traditionell bekannte Arbeitsabläufe grundlegend verändert und revolutio-
niert.	Neben	neuen	Work 	ows	in	 iagnostik	und	Behandlung	konnten	auch	ganz	neue	Materialklassen	hinzugewonnen	
werden.	 ie	Fusion	von	 ntgen	und	gescannten	 ber 	ächendatensätzen	erm glicht	es	heutzutage	 atientenfälle	mit	ver-
schiedenen Fachdisziplinen digital im Vorhinein zu planen, um die Vorhersehbarkeit des Behandlungsergebnis zu erhöhen. 
urch	Automatisierung	von	 roduktionsabläufen	solle	eine	h here	 ualität	und	 eproduzierbarkeit	sowie	eine	signifi	kante	

Senkung der Kosten erreicht werden. 
Bisher war der CAM-Prozess (Computer Aided Manufacturing) in der Zahnmedizin gleichzusetzen mit dem subtraktiven 

Herstellungsverfahren. Seit einigen Jahren gewinnt zunehmend das additive Verfahren an Bedeutung. Dabei besteht ein 
klarer Vorteil in der schnellen und unkomplizierten Fertigung komplexer Strukturen. Der Vortrag soll einen Überblick über die 
derzeitigen Anwendungsmöglichkeiten geben und beleuchten, wo zukünftige Entwicklungen hingehen könnten.
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Bekanntgabe von Terminen zur Abschlussprüfung für Zahnmedizinische Fachangestellte im Januar/Februar 2023

• 18. Januar 2023: ABSCHLUSSPRÜFUNG – SCHRIFTLICHER TEIL (Zeitplan siehe Aushang)
(Mittwoch) 		Handy-Verbot

  		Taschenrechner nicht vergessen
  		Personalausweis mitnehmen
  		 rü inge	erhalten	 erminzettel 	zur	Vorlage	für	den die	Ausbildende n

• Zeitplan: 08.30 – 10.00 Uhr: Bereich Abrechnungswesen
  10.00 – 11.00 Uhr: Bereich Praxisorganisation und -verwaltung
	 	 11.00	 	11.45	Uhr: ause
	 	 11.45	 	13.15	Uhr: Bereich	Behandlungsassistenz	 einschlie lich	 ntgen
	 	 13.15	 	14.00	Uhr: Bereich	Wirtschafts-	und	Sozialkunde

  Die Aufgabensätze für die Bereiche Abrechnungswesen und Praxisorganisation und –verwaltung 
werden gemeinsam ausgeteilt. Zur Bearbeitung steht die Zeit von 8.30 – 11.00 Uhr zur Verfügung. Es ist mit dem 
Bereich Abrechnungswesen zu beginnen.

  Die Aufgabensätze für die Bereiche Behandlungsassistenz (einschließlich Röntgen) und Wirtschafts- 
und	Sozialkunde	werden	gemeinsam	ausgeteilt.	Zur	Bearbeitung	steht	die	Zeit	von	11.45	 	14.00	Uhr	zur	Verfügung.	
Es ist mit dem Bereich Behandlungsassistenz zu beginnen.

• 19.01. – 06.02.2023:  ABSCHLUSSPRÜFUNG – PRAKTISCHER TEIL
  		Der genaue Termin und die Uhrzeit werden am Tag der schriftlichen Prüfung ausgehängt.

• 17.02. + 27.02.2023:  ABSCHLUSSPRÜFUNG – MÜNDLICHE ERGÄNZUNGSPRÜFUNG

• 27.02.2023:  BEKANNTGABE DES PRÜFUNGSERGEBNISSES
(Montag) 		Genauer Zeitplan, gestaffelt nach Prüfungsnummer, ist dem „Terminzettel” zu entnehmen

	 	 		Ausgabe der Urkunden, der Prüfungszeugnisse, der Röntgen- und der Prüfungsbescheinigun-
gen der Bayerischen Landeszahnärztekammer

	 	 		Ausgabe der Abschluss- bzw. Entlasszeugnisse der Schule

  Bei bestandener Prüfung enden die Ausbildungsverträge mit dem 27.02.2023, 
bei	nicht	bestandener	 rüfung	gemä 	Vertragsende

www.notdienst-zahn.de |
Auf dieser Internetseite können sich Schmerzpatienten darüber informieren, welche Praxis in Ihrer Umgebung an allen Wochen-
enden, Feier- und Brückentagen für den zahnärztlichen Notdienst eingeteilt ist; und zwar bayernweit. Der zeitliche Umfang des 
Notdienstes in der Zahnarztpraxis ist in München Stadt und Land auf die Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 18.00 Uhr 
bis	19.00	Uhr	festgesetzt.	In	der	übrigen	Zeit,	00.00	Uhr	bis	24.00	Uhr,	besteht	Behandlungsbereitschaft,	also	 ufbereitschaft.

Laut Zahnheilkundegesetz, Berufsordnung und Delegationsrahmen der Bundeszahnärztekammer ist eine selbstständige, 
freiberu 	iche	 ätigkeit	zahnärztlichen	 ersonals	am	 atienten	nicht	m glich.	 ie	Arbeit	am	 atienten	hat	immer	unter	Auf-
sicht und Verantwortung des Praxisinhabers, also des approbierten Zahnmediziners zu erfolgen. 
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Mitgliedsbeiträge

Am 01.01.2023 ist der Mitgliedsbeitrag für das I. Quartal 2023 fällig.

Quartalsbeiträge für den ZBV München
Gruppe 1A 2A 2B 3A 3B 3C 3D 5
ZBV 	110,- 	57,- 	28,- 	110,- 	110,- 	34,- 	24,- 	50	v.	H.	der	Beitragsh he

   nach der zutreffenden 
       Beitragsgruppe

Die Beiträge werden durch Einzugsermächtigung im SEPA-Lastschriftverfahren eingezogen. 
(lt. Beschluss in der Delegiertenversammlung des Zahnärztlichen Bezirksverbandes München Stadt und Land am 05.12.2018) 
ie	neue	Beitragsordnung	tritt	am	01.04.2020	in	Kraft.

Anmeldung	zur	Zwischenprüfung	am	26.04.2023

Sie	haben	Fragen	zur	Zwischenprüfung
  Bitte wenden Sie sich bei allen offenen Fragen an

Herrn	Cosboth	vom	Zahnärztlichen	Bezirksverband	München,	 elefon	0	89	 	7	24	80	 	308

Wie	und	wann	melden	Sie	sich	zur	Zwischenprüfung	an
In	der	Woche	vom	14.11.2022	bis	18.11.2022	wird	in	den	Schulklassen	das	Anmeldeformular	ausgeteilt.
Die Mittwochsklasse vom 16.11.2022 erhält das Anmeldeformular am 23.11.2022.

• Anmeldeschluss:
Das Anmeldeformular ist vollständig ausgefüllt und unterschrieben (Ausbilder/in und Auszubildende/r) bis spätestens

21. Dezember 2022 (Poststempel)

beim Zahnärztlichen Bezirksverband München Stadt und Land, Georg-Hallmaier-Str. 6, 81369 München
einzureichen:

rüfungsbescheinigung

BI E	BEWAH EN	SIE	 IESE	BESCHEINIGUNG	SICHE 	AUF
Der Nachweis über die Teilnahme an der Zwischenprüfung ist Voraussetzung für die Zulassung zur Abschlussprüfung.

Änderung von Bankverbindungen

Bitte denken Sie daran, den ZBV München rechtzeitig bei 
Änderung Ihrer Bankverbindung zu informieren. 

Meistens erheben die Banken bei einer Rückbelastung des 
Beitragseinzuges eine Rücklastschriftprovision von derzeit 
€ 3,00, die wir an Sie weitergeben müssen, wenn Sie die 
Meldung versäumt haben.

Ungültigkeitserklärung Zahnarztausweis

er	Ausweis	mit	der	Nr.	104832,	ausgestellt	am	24.11.2015,	
wird für ungültig erklärt.
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Zu folgenden Bürozeiten erreichen Sie uns telefonisch:

Montag bis Donnerstag 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr
14.00	Uhr	bis	16.00	Uhr

Freitag 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr

Katja Wemhöner
el.:	72480-304,	E-Mail:	kwemhoener@zbvmuc.de

– Mitgliederverwaltung
– Fortbildungskurse ZÄ/ZA und ZAH/ZFA
– Berufsbegleitende Beratung
– Terminvereinbarung

Oliver Cosboth
el.:	72480-308,	E-Mail:	ocosboth@zbvmuc.de

– ZFA-Ausbildung und -Prüfung
– Zahnärztlicher Anzeiger
– Montagsfortbildung

Kerstin Birkmann
el.:	72480-311,	E-Mail:	kbirkmann@zbvmuc.de

– Buchhaltung
– Berufsrecht

Montag bis Mittwoch 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr
Mittwoch 14:00	Uhr	bis	16:00	Uhr

Meldeordnung	und	Anzeigep ichten

Änderungen wie z.B. Privat- und Praxisanschrift, Beginn oder 
Ende einer Tätigkeit, Niederlassung, Praxiswechsel oder Pra-
xisaufgabe, zusätzliche akademische Grade, etc. müssen 
dem ZBV München Stadt und Land umgehend mitgeteilt wer-

den 	Verst e	gegen	die	Meldeordnung	sind	zugleich	Verst -
ße gegen § 3 Abs. 2 der Berufsordnung für die Bayerischen 
Zahnärzte und können berufsrechtlich geahndet werden.
Fax: 089 -723 88 73, E-Mail: kwemhoener@zbvmuc.de

NEU | Vergütungsempfehlungen ab 01.01.2023

Die BLZK hat ihre Empfehlungen für die Vergütung von Auszubildenden zur/zum Zahnmedizinischen Fachangestellten 
(ZFA) angepasst.

In seiner Sitzung im Oktober 2022 beschloss der Vorstand der Kammer folgende Staffelung:

1. Ausbildungsjahr: € 900,00
2. Ausbildungsjahr: € 1.000,00
3. Ausbildungsjahr: € 1.100,00

Die genannten Vergütungen verstehen sich als bayernweite Basisempfehlungen. Die Vergütungen für 
Auszubildende dürfen auch über den genannten Summen liegen. Geltung haben sie für Ausbildungsverträge, die ab 
dem 01. Januar 2023 abgeschlossen werden. 
Die Anhebung ist eine von mehreren Maßnahmen der Berufsvertretung im Kampf gegen den Fachkräftemangel in 
bayerischen Zahnarztpraxen.
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Kontakt: uth	Hindl,	Grafrather	Str.	8,	82287	 esenwang,	 el.:	08146-997	95	68,	rhindl@zbvobb.de

ie	Veranstaltungen Kurse	finden	nach	den	Leitsätzen	und	 unktebewertungen	
von BZÄK und DGZMK statt

zbv oberbayern | S EM I N A R E

Aktualisierung der Fachkunde im Strahlenschutz für ZÄ

Mi. 15.02.2023 18:00 bis 20:15 Uhr 80992 München
Mi. 29,03.2023 18:00 bis 20:15 Uhr 80992 München
Mi. 10.05.2023 18:00 bis 20:15 Uhr 80992 München
Mi. 21.06.2023 18:00 bis 20:15 Uhr 80992 München

Aktualisierung der Kenntnisse im Strahlenschutz für das zahnärztliche Personal

Fr.	 17.02.2023 14:00	bis	15:30	Uhr 80992	München
Fr.	 17.03.2023 14:00	bis	15:30	Uhr 80992	München
Fr.	 12.05.2023 14:00	bis	15:30	Uhr 80992	München
Fr.	 16.06.2023 14:00	bis	15:30	Uhr 80992	München

Fit für die praktische Prüfung – Vorbereitung zur Abschlussprüfung

13.01.2023 13:30 bis 20:00 Uhr 80992 München

Winterfortbildung Spitzingsee 2023 für ZÄ – 9 Fortbildungspunkte

Sa. 21.01.2023 09:00 bis 18:30 Uhr 83727 Spitzingsee
So. 22.01.2023 09:00 bis 12:30 Uhr

Winterfortbildung Spitzingsee für ZFA

Sa. 21.01.2023 09:00 bis 17:00 Uhr 83727 Spitzingsee

3-Tages Röntgenkurs zum Erwerb der Kenntnisse im Strahlenschutz für ZFA

27.01. 28.01. 04.02.2023 09:00	bis	17:00	Uhr 80992	München

Kursreihe	mit	 ualitätszertifikat	 	 ualifizierte	Ausbildungspraxis	 	ZBV	 berba ern	 	8	Fortbildungspunkte	pro	Modul

Samstag, 18.03.2023, 06.05.2023, 17.06.2023, 15.07.2023 09:00 bis 17:00 Uhr
Infomaterial bitte über die Komtaktadresse anfordern

Hygieneseminar „Fit für eine Praxisbegehung“

Fr. 10.03.2023 13:30 bis 17:30 Uhr 80992 München

MHU und BEVa/UPT die „Neuen“ der PAR Strecke Update 2023

Sa.	11.03.2023 10:00	bis	14:00	Uhr 80992	München

Prophylaxe Basiskurs

ab 23.03.2023 09:00 bis 18:00 Uhr München

Fit für die Zwischenprüfung – Vorbereitung zur Zwischenprüfung

Sa. 25.03.2023 09:00 bis 17:00 Uhr 80992 München

ZE kompakt Basics – Vorbereitung zur Abschlussprüfung

Sa.	22.04.2023 09:00	bis	17:00	Uhr 83024	 osenheim

Check Up: Fit für die Abschlussprüfung – Vorbereitung zur Abschlussprüfung

Fr. 05.05.2023 13:30 bis 20:00 Uhr 80992 München

Fit für die praktische Prüfung – Vorbereitung zur Abschlussprüfung

Sa. 13.05.2023 09:00 bis 17:00 Uhr 80992 München

1-Tages Röntgenkurs zum Erwerb der Kenntnisse im Strahlenschutz für ZFA

Sa. 20.05.2023 09:00 bis 18:00 Uhr 80992 München

Prophylaxe Basiskurs

ab 21.09.2023 09:00 bis 18:00 Uhr 80992 München
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ANZEIGENBUCHUNG bevorzugt online unter www.zbvmuc.de

Kundenname/Kd.Nr.

Adresse

E-Mail/Telefon

Zahnärztlicher Bezirksverband München 
Stadt und Land 
Georg-Hallmaier-Str. 6, 81369 München
Gläubiger-Identifikationsnr.:
DE87ZZZ00000534910

Mit meiner Unterschrift ermächtige ich den 
Zahnärztlichen Bezirksverband München Stadt und 
Land, den Anzeigenpreis von meinem nachfolgend 
genannten Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
vom ZBV München Stadt und Land auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen.

Kontoinhaber:	

IBAN:

BIC:	

Unterschrift und Stempel:

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnendmit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Größe Stellengesuch andere Rubriken

□	 85 x 30 mm    69,00 €     105,00 €
□	 85 x 47 mm    99,00 €  140,00 €
□	 85 x 64 mm 119,00 €  159,00 €
□	 85 x 81 mm 149,00 €  195,00 €
□	 85 x 98 mm 169,00 €  229,00 €
□	 85 x 115 mm 188,00 €  250,00 €
□	 85 x 132 mm (1/4) 208,00 €  278,00 €
□	 175 x 132 mm (1/2) -  439,00 €
□	 175 x 268 mm (1/1) -  697,00 €

□					Sonderplatzierung Umschlagseite 4, + 10%
□					Chiffre 15,00 €
□					Farbaufschlag 4c Anzeigen + 10% (Standard sw)
□					Andere, individuelle Schriftart + 10%
□					Autorkorrekturen 65 €/Std.
□					Logoplatzierung 15,00 €
□					Korrekturabzug 5,00 €
Bei nicht angefordertem oder termingerecht freigegebenem 
Korrekturabzug übernehmen wir keine Haftung für etwaige 
Satzfehler.
Kein Umsatzsteuerausweis, weil kein Unternehmer 
(§4 KStG i.V.m. §27 Abs. 22 UStG und §2 Abs.3 UStG a.F.)

ZBV München Stadt und Land · Georg-Hallmaier-Str. 6 · 81369 München · Fax: 089-723 88 73 · anzeigen@zbvmuc.de

Bitte geben Sie hier Ihren Anzeigentext deutlich in Druckbuchstaben ein.
Bitte beachten Sie, dass bei einer Anzeigengröße von 85 x 30 mm der maximale Textumfang 180 Zeichen, bei maximal 6 Zeilen beträgt.

□ Nr. 01	 Anzeigenschluss: 21.12.2022				 Erscheinungstermin:	09.01.2023	 □ Stellengesuch □ Stellenangebot □ Verschiedenes

□ Nr. 02	 Anzeigenschluss: 18.01.2023				Erscheinungstermin:	30.01.2023	 □ Stellengesuch □ Stellenangebot □ Verschiedenes

□ Nr. 03	 Anzeigenschluss: 15.02.2023				Erscheinungstermin:	 27.02.2023	 □ Stellengesuch □ Stellenangebot □ Verschiedenes

□ Nr. 04	 Anzeigenschluss: 15.03.2023				Erscheinungstermin:	 27.03.2023	 □ Stellengesuch □ Stellenangebot □ Verschiedenes

□ Nr. 05	 Anzeigenschluss:			12.04.2023 	 Erscheinungstermin:	24.04.2023	 □ Stellengesuch □ Stellenangebot □ Verschiedenes

□ Nr. 06	 Anzeigenschluss: 10.05.2023				Erscheinungstermin: 22.05.202	3	 □ Stellengesuch □ Stellenangebot □ Verschiedenes

□ Nr. 07	 Anzeigenschluss: 07.06.2023				 Erscheinungstermin:	19.06.2023	 □ Stellengesuch □ Stellenangebot □ Verschiedenes

□ Nr. 08	 Anzeigenschluss: 05.07.2023				 Erscheinungstermin:	 17.07.2023	 □ Stellengesuch □ Stellenangebot □ Verschiedenes

Termine werden regelmäßig aktualisiert und können vorab unter www.zbvmuc.de eingesehen werden.

Bitte kreuzen Sie Ihren gewünschten Erscheinungstermin für folgende Ausgabe/n an und wählen Sie die Rubrik, 
unter der Ihre Anzeige erscheinen soll. Wählen Sie bitte Ihr Anzeigenformat.
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Chiffre-Zuschriften nur an:
Zahnärztlicher Bezirksverband München Stadt u. Land
Georg-Hallmaier-Straße 6 · 81369 München
Kennziffer bitte deutlich auf den Umschlag schreiben!

Stellenangebote

Moderne qualitätsorientierte Praxis in Grünwald
sucht ab Januar oder später 

eine/n Assistenzzahnaerzt/in oder 
angest. Zahnaerzt/in in Teilzeit. 

Wir freuen uns auf Sie.

Bewerbung bitte an 
praxis@zahnarzt-gruenwald.de

www.zahnarzt-gruenwald.de

ANZEIGENBUCHUNG 
bevorzugt online unter www.zbvmuc.de

Verschiedenes

ALTEINGESESSENER PATIENTENSTAMM

wg. Praxisschließung zum 26.12.2022
langjähriger Patientenstamm abzugeben.

Wunschweise können Praxisgeräte
miterworben werden, ev. mit Verwaltungshelferin

Kontakt: info@zahnarzt-schwarz-laim.de

Wir suchen eine/n Zahntechniker/in Vollzeit/Teilzeit 
mit Schwerpunkt CAD/CAM und Vollkeramik 

für unser Praxislabor. 

Unser Labor verfügt über einen 
kompletten	digitalen	Work ow.

info@prophylaxepraxis-muenchen.de

MÜNCHEN

SUCHE PRAXISNACHFOLGER/IN

FÜR SEHR GEPFLEGTE PRAXIS,
2 BEHANDLUNGSZI. BESTE LAGE MIT GR. PATIENTENSTAMM 

ZUM JAHRESENDE AUS GESUNDH. U. ALTERSGRÜNDEN
STRENGSTE DISKRETION

Chiffre: ZAA0221301 

ANZEIGENBUCHUNG bevorzugt online unter www.zbvmuc.de

Kundenname/Kd.Nr.

Adresse

E-Mail/Telefon

Zahnärztlicher Bezirksverband München 
Stadt und Land 
Georg-Hallmaier-Str. 6, 81369 München
Gläubiger-Identifikationsnr.:
DE87ZZZ00000534910

Mit meiner Unterschrift ermächtige ich den 
Zahnärztlichen Bezirksverband München Stadt und 
Land, den Anzeigenpreis von meinem nachfolgend 
genannten Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
vom ZBV München Stadt und Land auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen.

Kontoinhaber:	

IBAN:

BIC:	

Unterschrift und Stempel:

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnendmit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Größe Stellengesuch andere Rubriken

□	 85 x 30 mm    69,00 €     105,00 €
□	 85 x 47 mm    99,00 €  140,00 €
□	 85 x 64 mm 119,00 €  159,00 €
□	 85 x 81 mm 149,00 €  195,00 €
□	 85 x 98 mm 169,00 €  229,00 €
□	 85 x 115 mm 188,00 €  250,00 €
□	 85 x 132 mm (1/4) 208,00 €  278,00 €
□	 175 x 132 mm (1/2) -  439,00 €
□	 175 x 268 mm (1/1) -  697,00 €

□					Sonderplatzierung Umschlagseite 4, + 10%
□					Chiffre 15,00 €
□					Farbaufschlag 4c Anzeigen + 10% (Standard sw)
□					Andere, individuelle Schriftart + 10%
□					Autorkorrekturen 65 €/Std.
□					Logoplatzierung 15,00 €
□					Korrekturabzug 5,00 €
Bei nicht angefordertem oder termingerecht freigegebenem 
Korrekturabzug übernehmen wir keine Haftung für etwaige 
Satzfehler.
Kein Umsatzsteuerausweis, weil kein Unternehmer 
(§4 KStG i.V.m. §27 Abs. 22 UStG und §2 Abs.3 UStG a.F.)

ZBV München Stadt und Land · Georg-Hallmaier-Str. 6 · 81369 München · Fax: 089-723 88 73 · anzeigen@zbvmuc.de

Bitte geben Sie hier Ihren Anzeigentext deutlich in Druckbuchstaben ein.
Bitte beachten Sie, dass bei einer Anzeigengröße von 85 x 30 mm der maximale Textumfang 180 Zeichen, bei maximal 6 Zeilen beträgt.

□ Nr. 01	 Anzeigenschluss: 21.12.2022				 Erscheinungstermin:	09.01.2023	 □ Stellengesuch □ Stellenangebot □ Verschiedenes

□ Nr. 02	 Anzeigenschluss: 18.01.2023				Erscheinungstermin:	30.01.2023	 □ Stellengesuch □ Stellenangebot □ Verschiedenes

□ Nr. 03	 Anzeigenschluss: 15.02.2023				Erscheinungstermin:	 27.02.2023	 □ Stellengesuch □ Stellenangebot □ Verschiedenes

□ Nr. 04	 Anzeigenschluss: 15.03.2023				Erscheinungstermin:	 27.03.2023	 □ Stellengesuch □ Stellenangebot □ Verschiedenes

□ Nr. 05	 Anzeigenschluss:			12.04.2023 	 Erscheinungstermin:	24.04.2023	 □ Stellengesuch □ Stellenangebot □ Verschiedenes

□ Nr. 06	 Anzeigenschluss: 10.05.2023				Erscheinungstermin: 22.05.202	3	 □ Stellengesuch □ Stellenangebot □ Verschiedenes

□ Nr. 07	 Anzeigenschluss: 07.06.2023				 Erscheinungstermin:	19.06.2023	 □ Stellengesuch □ Stellenangebot □ Verschiedenes

□ Nr. 08	 Anzeigenschluss: 05.07.2023				 Erscheinungstermin:	 17.07.2023	 □ Stellengesuch □ Stellenangebot □ Verschiedenes

Termine werden regelmäßig aktualisiert und können vorab unter www.zbvmuc.de eingesehen werden.

Bitte kreuzen Sie Ihren gewünschten Erscheinungstermin für folgende Ausgabe/n an und wählen Sie die Rubrik, 
unter der Ihre Anzeige erscheinen soll. Wählen Sie bitte Ihr Anzeigenformat.

ZFA für Behandlungs-Assistenz
in Voll- oder Teilzeit gesucht.

Wir bieten eine 4 Tage Woche in 
einem engagierten familiären Team.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Dr. Günther Dettenhofer
Maximilianstr. 25 - 80539 München

Tel. (0 89) 21 11 10 09 - praxis@dettenhofer.de

Beratungsgespräche auf den Punkt 

+ Wie berate ich Patienten richtig?
+ Was für eine Patiententyp habe ich vor mit?

+ Welche Lösung ist für den individuellen Patienten die beste?
+ Welche Kommunikationstechniken sind entscheidend?

Fragen die uns täglich beschäftigen 
in	denen	wir	aber	häufig	keine	Expertise	besitzen.

Dieser Abend hilft uns Beratungsgespräche 
systematischer zu führen.

Im Anschluß  freue ich mich, Sie zu einem kollegialen Treffen 
mit Fingerfood und Drinks begrüßen zu dürfen.

Wann: Mi., 7. Dez. 2022 19:00 – 21:00 Uhr
Wo: Palais Akademie im Palais an der Oper
        Maximilianstraße 2a, 80539 München

Anmeldung: 089-25544810 oder hansjoachimgath@aol.com

EINLADUNG ZUR FORTBILDUNG



Nummer Anzeigenschluss Erscheinungsdatum 

01 21.12.2022 09.01.2023

02 18.01.2023 30.01.2023

03 15.02.2023 27.02.2023

04 15.03.2023 27.03.2023

05 12.04.2023 24.04.2023

06 10.05.2023 22.05.2023

07 07.06.2023 19.06.2023

Nummer Anzeigenschluss Erscheinungsdatum

08 05.07.2023 17.07.2023

09 02.08.2023 14.08.2023

10 30.08.2023 11.09.2023

11 27.09.2023 09.10.2023

12 25.10.2023 06.11.2023

13 22.11.2023 04.12.2023

Anzeigentermine 2022 – 2023

Stellengesuche

www.zahnarzt-erfolgsseminare.de

Prophylaxe Notfall
bernehme	 exibel	 roph laxe	 ätigkeiten.

Kontakt: 0179 / 598 68 94

Zahnärztin aus München 

mit langjähriger Berufserfahrung in eigener Praxis,
an präzise, schnelle und respektvolle Arbeit gewohnt,

übernimmt ab sofort Praxisvertretungen
(auch an Wochenenden und Feiertagen Notdienst).

Kontaktaufnahme per E-Mail olimpiaauer@gmail.com




